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Einführung

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk hat als Medium und Faktor im Prozess 
individueller wie öffentlicher Meinungs- und Willensbildung zu wirken. 
So definiert § 11 Abs. 1 Satz 1 RStV Zielsetzung und Existenzberechtigung 
öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten1. In dieser Funktion konkurrieren 
öffentlich-rechtliche Rundfunkprogramme und Telemedien mit privatwirt-
schaftlichen Medienangeboten um die Aufmerksamkeit der Mediennutzer: 
Zwischen öffentlich-rechtlichem Rundfunk und privaten Medienanbietern 
herrscht insoweit publizistischer Wettbewerb.

Zugleich stehen die Rundfunkanstalten aber auch in zahlreichen öko-
nomischen Wettbewerbsbeziehungen zu privatwirtschaftlichen Unterneh-
men. Die Konkurrenzsituation besteht sowohl auf Angebotsmärkten, bei-
spielsweise auf dem Markt für die Vermarktung von Werbesendezeiten, als 
auch auf Nachfragemärkten, insbesondere auf dem Markt für den Erwerb 
von Programmrechten. Aufgrund der ganz überwiegenden Finanzierung 
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks über hoheitlich auferlegte Abgaben in 
Form von „Rundfunkbeiträgen“2 besteht aus Sicht privater Wettbewerber 

1 Es handelt sich hierbei zuvorderst um (explizit oder konkludent) gemeinnützige 
Körperschaften in der Rechtsform einer Anstalt des öffentlichen Rechts; Art. 1 Abs. 1 
BR-G („Er hat (…) die den gemeinnützigen Anstalten zuerkannten Vorrechte“); § 1 Abs. 1 
Satz 1 HR-G; § 1 Abs. 1 Satz 1 MDR-StV („gemeinnützige Anstalt“); § 1 Abs. 1 NDR-
StV („gemeinnützige Anstalt“); § 1 Abs. 2 RB-G („gemeinnützige Anstalt“); § 1 Abs. 1 
Satz 1 RBB-StV („gemeinnützige rechtsfähige Anstalt“); § 22 Abs. 1 Satz 1 SaarlMedienG 
(„gemeinnützige Anstalt“); § 1 Abs. 1 Satz 1 SWR-StV („gemeinnützige rechtsfähige 
Anstalt“); § 1 Abs. 1 Satz 1 WDR-G („gemeinnützige Anstalt“); § 1 Abs. 1 ZDF-StV („ge-
meinnützige(n) Anstalt“). Das „Deutschlandradio“ ist eine gemeinnützige Körperschaft 
des öffentlichen Rechts, deren einzige Mitglieder die in der ARD zusammengeschlossenen 
Anstalten und das ZDF sind; § 1 Abs. 1 DR-StV. – Nicht unter die Bestimmungen des 
Rundfunkstaatsvertrags fällt die gemeinnützige Anstalt „Deutsche Welle“ als für den 
Auslandsrundfunk zuständige „Rundfunkanstalt des Bundesrechts“; § 1 Abs. 1 DW-G.

2 Gemäß § 13 Abs. 1 Satz 1 RStV finanziert sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk 
vorrangig aus sogenannten Rundfunkbeiträgen. Die Pflicht zu deren Zahlung regelt der 
zum 01. Januar 2013 in Kraft getretene Rundfunkbeitragsstaatsvertrag. Beitragsschuldner 
sind demnach die Inhaber von Wohnungen (§ 2 Abs. 1 RBeiStV), Betriebsstätten (§ 5 Abs. 1 
Satz 1 RBeiStV), Fremdenzimmer (§ 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 RBeiStV9 und zu bestimmten 
Zwecken verwendeten Kraftfahrzeugen (§ 5 Abs. 2 Satz 1 Nr. 2 RBeiStV). Die Höhe des 
monatlich zu zahlenden Rundfunkbeitrags bemisst sich nach dem Rundfunkfinanzierung-
staatsvertrag und beträgt derzeit 17,48 € (§ 8 RFinStV). – Über die Verfassungsmäßigkeit 
des Rundfunkbeitragsstaatsvertrags, insbesondere über die genaue abgabenrechtliche Ein-
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auf diesen Märkten die Gefahr einer Wettbewerbsverzerrung durch den Ein-
satz öffentlicher Mittel.

Entsprechend ist die rechtswissenschaftliche und medienpolitische 
Kontroverse um die Zulässigkeit wirtschaftlicher Betätigung des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks so alt wie er selbst. Und sie entflammte jedes Mal 
aufs Neue, wenn die Anstalten ein weiteres wirtschaftliches Betätigungsfeld 
zu betreten gedachten:
 y Erster Konfliktherd war die Vermarktung von Werbesendezeiten und die 

Ausstrahlung von Werbesendungen, welche bereits vor Gründung der 
Bundesrepublik Deutschland im Jahre 1949 Einzug in die Programme 
der ARD-Anstalten gehalten hatte3 und mit Inkrafttreten des ZDF-StV 
am 01. Dezember 1961 erstmals auch eine gesetzliche Regelung erfuhr4.

 y Mit dem Aufkommen der Videokassettentechnik Anfang der 1970er 
Jahren war die Frage verbunden, ob die öffentlich-rechtlichen Rund-
funkanstalten Programmvermarktung in Form von Videokassetten ihrer 
Sendungen betreiben dürfen5.

 y Mitte der 1980er Jahre sorgte die Überlegung, den Anstalten die Heraus-
gabe programmbegleitender Zeitschriften einzuräumen, für medienrecht-
lichen Zündstoff und heftige Gegenwehr der Zeitungsverlage6.

ordnung des „Rundfunkbeitrags“, herrscht Streit. Die Kritiker bezweifeln unter anderem 
die Kompetenz der Länder zum Erlass einer von der Rundfunknutzung abgekoppelten 
Abgabe und erblicken im „Rundfunkbeitrag“ vielmehr eine zur Finanzierung von Staats-
aufgaben erhobene Steuer, für deren Erhebung keine grundgesetzliche Kompetenzgrund-
lage bestehe; vgl. hierzu nur Korioth/Koemm, DStR 2013, 833 (834). Auch wenn sich in 
den bisherigen gerichtlichen Entscheidungen insbesondere der rheinland-pfälzische Ver-
fassungsgerichtshof – Urt. v. 13. 5. 2014, Az. VGH B 35/12 –, der bayrische Verfassungs-
gerichtshof – Urt. v. 15. 5. 2014, Az. Vf. 8-VII-12 u. Vf. 24-VII-12 – und das Bundesver-
waltungsgericht – NVwZ 2016, 1081 ff – dieser Einschätzung nicht angeschlossen haben, 
wird im Folgenden neutral von ‚Rundfunkabgaben‘ gesprochen.

3 Breunig, MP 2014, 50 (52 f).
4 Aus der umfangreichen Literatur, die sich der rechtlichen Würdigung von Werbe-

fernsehen im öffentlich-rechtlichen Rundfunk widmet, vgl. nur Fröhler, Werbefernsehen, 
passim; Leisner, Werbefernsehen, passim; Lerche, Rechtsprobleme, passim; Schneider, 
Werbung im Rundfunk, passim; Emmerich/Steiner, Möglichkeiten und Grenzen, S. 19 f. 
u. 48. Aus der Rechtsprechung vgl. insbesondere BVerfGE 83, 238 (309 ff); BGH NJW 
1958, 1298 ff.

5 Vgl. nur v. Hutten, Erwerbswirtschaftliche Beteiligung, passim; Seeger, DÖV 1972, 
253 ff; Ipsen, DÖV 1974, 721 ff. S. dazu auch Emmerich/Steiner, Möglichkeiten und 
Grenzen, S. 20 m. w. N.

6 Ausführlich dazu etwa Kübler, Rundfunkauftrag und Programminformation, passim; 
Scholz, Rundfunkeigene Programmpresse, passim; Emmerich/Steiner, Möglichkeiten und 
Grenzen, passim. Aus der Rechtsprechung vgl. insbesondere BVerfGE 83, 238 (312 ff).
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 y In den 1990er Jahren loteten die Anstalten – allen voran das ZDF7 – die 
wirtschaftlichen und insbesondere rechtlichen Möglichkeiten zur Ver-
anstaltung von Pay-TV-Programmen aus8.

 y Mit Entstehung des World Wide Web drangen auch die öffentlich-recht-
lichen Rundfunkanstalten mit eigenen Angeboten in den Online-Bereich 
vor und lösten damit die Diskussion über die Reichweite des Funktions-
auftrags der Anstalten aus, die letztlich auch mit der Frage verbunden war, 
ob Online-Angebote dem Rundfunkauftrag oder dem wirtschaftlichen 
Tätigkeitsbereich zuzuordnen seien9.

 y Das Projekt der Errichtung und des Betriebs eines „Medienparks“ durch 
das ZDF steht exemplarisch für die Bestrebungen der Anstalten zu Beginn 
der 2000er-Jahre, mittels innovativer Formen der Programmwerbung und 
Anstaltskommunikation über das Programm hinaus Aufmerksamkeit zu 
generieren. Damit testeten sie zugleich die Grenzen dessen aus, was ihr 
Auftrag zur Rundfunkveranstaltung an wirtschaftlichen Kompetenzen 
zu vermitteln imstande ist10.

War die ökonomische Betätigung öffentlich-rechtlicher Rundfunkanstalten 
bis dahin Gegenstand verfassungs-, verwaltungs- und wettbewerbsrecht-
licher Fragestellungen, wurde sie durch die Einlegung von Beschwerden pri-
vater Konkurrenten bei der EU-Kommission ab dem Jahre 2002 zur Prüfung 
eines Verstoßes gegen das Verbot staatlicher Beihilfen gemäß Art. 87 EG 
[Art. 107 AEUV] in Form unzulässiger Abgabenfinanzierung der Anstalten 
dem Europäischen Beihilfenrecht zur Bewertung zugeführt. Mit der Ein-
stellungsentscheidung11 und der Abgabe verpflichtender Zusagen Deutsch-
lands beendete die Kommission am 24. April 2007 das beihilfenrechtliche 
Verfahren. Hieraus resultiert die vollständige Neuregelung wirtschaftlicher 
Betätigungsmöglichkeiten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks durch die 
in Rundfunkangelegenheiten zuständigen Bundesländer12: Seit dem Inkraft-
treten des zwölften Rundfunkänderungsstaatsvertrags am 01. Juni 2009 sind 

7 Vgl. zu den Plänen einer Pay-TV-Veranstaltung durch das ZDF in Kooperation mit 
privatwirtschaftlichen Medienunternehmen Stettner, ZUM 1995, 293 (305).

8 Vgl. dazu nur Hoffmann-Riem, Pay-TV im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, passim; 
ders., Pay-TV im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, MP 1996, 73 ff; Kresse, ZUM 1995, 
178 ff; Stettner, ZUM 1995, 293 ff; Schäfer, Neue Betätigungsfelder, S. 155 ff.

9 Vgl. dazu nur Jarass, Online-Dienste und Funktionsbereich, passim; Degenhart, 
Funktionsauftrag, passim.

10 Dazu Rath-Glawatz, K&R 2000, 72; Degenhart, Rundfunk und Freizeitparks, 
passim; Gounalakis, Funktionsauftrag und wirtschaftliche Betätigung, passim; Mand, 
Erwerbswirtschaftliche Betätigung, S. 15 f; Schäfer, Neue Betätigungsfelder, S 139 ff. Aus 
der Rechtsprechung: LG Mainz, MMR 2000, 765 ff; OLG Koblenz, MMR 2001, 812 ff.

11 KOM (2007), 1761 endg. – Finanzierung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in 
Deutschland. Zum Hergang des Verfahrens ebd., Tz. 1 ff.

12 Grundlegend BVerfGE 12, 205 (243).
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die Rundfunkanstalten gemäß § 16a Abs. 1 Satz 1 RStV explizit berechtigt, 
„kommerzielle Tätigkeiten“ auszuüben.13 Die Tätigkeiten des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks auf ökonomischen Märkten wurden dadurch nicht 
nur mit einer neuen Terminologie belegt, sondern auch einem neuartigen 
Rechtsregime (gemäß der §§ 16a ff RStV) unterworfen, welches einer um-
fassenden Würdigung unter Einbeziehung seiner beihilfenrechtlichen und 
rundfunkverfassungsrechtlichen Wurzeln bedarf.

Bereits jetzt zeigt sich nämlich, dass die medienpolitische und medien-
rechtliche Diskussion um die künftige (ökonomische) Rolle des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks in der zunehmend konvergenten Medienlandschaft 
mit der Novellierung des Rundfunkstaatsvertrags keinesfalls zum Abschluss 
gekommen ist. Die Auseinandersetzung um das von den Beteiligungsgesell-
schaften der Rundfunkanstalten initiierte Projekt zum Aufbau einer nach 
den Regeln für kommerzielle Tätigkeiten agierenden Video-on-Demand-
Plattform unter dem Arbeitstitel „Germany’s Gold“14, welches letztendlich 
aufgrund des Widerstand des Bundeskartellamts aufgegeben worden ist15, 
ist dafür ein erster Vorbote. Tatsächlich erodiert die überkommene Medien-
landschaft in zunehmendem Maße und zwingt traditionelle „Player“ zum 
Kampf um ihren Platz in der neuen Medienordnung: Mit neuen technischen 
Möglichkeiten stellt sich ein immer deutlicher zu spürender Wandel in der 
Rezeption von Medien ein16, der zugleich klassische Formen der Refinan-

13 Im Übrigen berechtigte bereits § 13 Satz 1 RStV in seiner Fassung vor Inkrafttreten 
des zwölften Rundfunkänderungsstaatsvertrags die Rundfunkanstalten zur Erzielung 
„sonstiger Einnahmen“.

14 Näher zur Projektierung Hain/Wierny, K&R 2012, 261 ff; Loeb, Kommerzielle 
Tätigkeiten, in: Hain u. a. (Hrsg.), Kommerzielle Tätigkeiten, S. 5 (9 ff).

15 Nachdem das Bundeskartellamt kartellrechtliche Bedenken bezüglich der Vereinbar-
keit mit dem Kartellverbot (§ 1 GWB) geäußert hatte – vgl. Pressemitteilung v. 11. 03. 2013, 
abrufbar unter http://www.bundeskartellamt.de/SharedDocs/Meldung/DE/Pressemitteil
ungen/2013/11_03_2013_Germanys-Gold.html (letzter Abruf: 25. 10. 2016) –, kündigten 
die Gesellschafter mit Pressemitteilung vom 16. 09. 2013 – abrufbar unter http://www.
presseportal.de/pm/59521/2556792 (letzter Abruf: 25. 10. 2016) an, das Vorhaben nicht 
weiter verfolgen zu wollen.

16 So ging die Gesamtauflage deutscher Tageszeitungen von 27,3 Millionen Exem-
plaren im Jahre 1991 auf 16,1 Millionen im Jahre 2015 zurück; statista, abrufbar 
unter http://de.statista.com/statistik/daten/studie/72084/umfrage/verkaufte-auflage-von-
tageszeitungen-in-deutschland/ (letzter Abruf: 25. 10. 2015). Dagegen nimmt insbesondere 
die Internetnutzung kontinuierlich zu: 2016 nutzten bereits 83,8 Prozent der Gesamtbevöl-
kerung das Internet zumindest selten, wobei die durchschnittliche Verweildauer pro Tag 
auf inzwischen 128 Minuten angestiegen ist; ARD/ZDF Onlinestudie 2016, abrufbar unter 
http://www.ard-zdf-onlinestudie.de/index.php?id=568 (letzter Abruf: 25. 10. 2016). – Die 
zunehmende Internetnutzung geht jedoch nicht zu Lasten des „klassischen“ Rundfunks: 
So verharrt der durchschnittliche tägliche Fernsehkonsum auf konstant hohem Niveau 
und ging im Vergleich zu seinem Allzeithoch (225 Minuten im Jahr 2010) lediglich um vier 
Minuten auf 221 Minuten (jeweils in den Jahren 2013 und 2014) zurück; Zubayr/Gerhard, 
MP 2015, 110 (114); indes rezipieren insbesondere Jugendliche zwischen zwölf und 19 
Jahren vermehrt zeitversetzte Inhalte auf Videoportalen, 50 Prozent dieser Altersgruppe 
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zierung von Medienangeboten wie die für Printmedien typische Verkaufs- 
und Abonnementfinanzierung unter Druck setzt. Schließlich wird auch das 
immer stärkere Hinzutreten internationaler Konkurrenten17 den Kampf um 
Aufmerksamkeit zwischen den Medienanbietern verschärfen.

In Zeiten fundamentaler Umwälzungen auf den Medienmärkten wird 
auch die (Sonder-)Rolle des abgabenfinanzierten öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks zunehmend hinterfragt werden. Bedingt durch seine nach 
wie vor starke publizistische Marktposition18 werden die ökonomischen 
Auswirkungen seiner Betätigungen von den privatwirtschaftlichen Wett-
bewerbern mit Argusaugen beobachtet: Denn zum einen hängt deren öko-
nomischer Erfolg maßgeblich vom publizistischen Erfolg ihrer Angebote 
ab, weshalb publizistische Angebote der Rundfunkanstalten mittelbar die 
ökonomischen Grundlagen privater Anbieter beeinflussen. Zum anderen 
verschärft das Hinzutreten des öffentlich-rechtlichen Rundfunks als Kon-
kurrent auf ökonomischen Märkten den dortigen Wettbewerb und hat 
dadurch unmittelbaren Einfluss auf die ökonomischen Grundlagen privat-
wirtschaftlicher Mediendienste.

Auf der anderen Seite bestehen aber nachvollziehbare Gründe dafür, dem 
öffentlich-rechtlichen Rundfunk kommerzielle Betätigung zu gestatten: Die 
hierdurch erzielten Einnahmen tragen zur Gesamtfinanzierung der Anstal-
ten bei und mindern auf diese Weise die allgemeine Abgabenlast der Rund-
funkteilnehmer19, was sich positiv auf Akzeptanz des öffentlich-rechtlichen 
Rundfunks in der Bevölkerung auswirken kann. Zudem kann eine Diver-

besitzen darüber hinaus einen YouTube-Account; Puffer, MP 2015, 17 (23). – Auch die 
Hörfunknutzung in Deutschland verharrt beinahe auf ihrem Niveau und erreichte 2012 
eines Tagesreichweite von 76,6 Prozent der Bevölkerung bei einer durchschnittlichen Ver-
weildauer von 232 Minuten; Gattringer/Klingler, MP 2016, 461 (467).

17 So vollzog etwa der us-amerikanische Video-on-Demand-Anbieter Netflix am 
16. 09. 2014 seinen Markteintritt in Deutschland. Gerade im Video-on-Demand-Segment 
entstammen bis zu 73 Prozent der Anbieter in den größeren europäischen Ländern den 
USA; Puffer, MP 2015, 17 (23).

18 Im Fernsehmarkt (Gesamtpublikum ab drei Jahren) erzielte das ZDF 2015 bundes-
weit die größte Reichweite mit einer durchschnittlichen Einschaltquote von 12,5 Prozent 
vor dem Ersten Fernsehprogramm der ARD (11,6 Prozent) und RTL als stärkstem 
kommerziellen TV-Programm mit 9,9 Prozent, dahinter rangieren Sat.1 (7,9 Prozent), 
ProSieben (5,3 Prozent) und VOX (5,1 Prozent); statista, abrufbar unter https://de.statista.
com/statistik/daten/studie/214350/umfrage/marktanteile-der-tv-sender-in-deutschland/ 
(letzter Abruf: 25. 10. 2016).

19 Die KEF ist in ihrem Sonderbericht „Verzicht auf Werbung im Sponsoring im öffent-
lich-rechtlichen Rundfunk“ zu dem Ergebnis gelangt, ein vollständiger Verzicht auf die 
Ertragsquellen Werbung und Sponsoring mache eine Kompensation in Form einer Erhö-
hung der Rundfunkabgabe um 1,26 € erforderlich; abrufbar unter http://www.kef-online.
de/inhalte/sonderbericht/KEF_Sonderbericht_2014.pdf (letzter Abruf: 25. 10. 2016). Im 
20. KEF-Bericht hat sie diese Berechnung erneuert und den Kompensationsbetrag um 
0,03 € auf nunmehr 1,23 € gesenkt; 20. KEF-Bericht, Tz. 382.



6 Einführung

sifizierung der Ertragsquellen prinzipiell die Unabhängigkeit der Anstalten 
stärken und somit eine bessere Erfüllung ihres Auftrags sicherstellen20.

Die aufgezeigten ökonomischen wie gesellschaftlichen Vor- und Nach-
teile kommerzieller Betätigung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ver-
langen nach möglichst präziser Bestimmung des rechtlichen Spielraums 
des Gesetzgebers und der Anstalten zu deren Entfaltung. Die vorliegende 
Arbeit verfolgt das Ziel, die Betätigungsmöglichkeiten des öffentlich-recht-
lichen Rundfunks und deren Grenzen darzulegen und Perspektiven für die 
künftige Ausgestaltung des ökonomischen Wettbewerbs zwischen Rund-
funkanstalten und privatwirtschaftlichen Medienunternehmen aufzuzeigen.

20 So auch das Bundesverfassungsgericht in früherer Rechtsprechung; BVerfGE 83, 238 
(310 f); 87, 181 (200); 90, 60 (91). Näher dazu u., 3. Kap. IV 3 c).



Gang der Untersuchung

Im Rahmen dieser Untersuchung ist zu prüfen, ob der öffentlich-rechtliche 
Rundfunk zur Teilnahme am ökonomischen Wettbewerb berechtigt ist und, 
soweit dies zu bejahen sein sollte, welchen Vorgaben er hierbei unterliegt.

Wesentlicher Untersuchungsgegenstand im Hinblick auf die ökonomi-
schen Wettbewerbsbeziehungen zwischen öffentlich-rechtlichen Rund  - 
funkanstalten und privaten Anbietern ist das Anbieten kommerzieller 
Tätigkeiten, entweder durch die Anstalten selbst oder durch ihre kom-
merziellen Beteiligungsgesellschaften. Daneben werden die ökonomischen 
Wettbewerbsbeziehungen aber auch geprägt durch öffentlich-rechtliche und 
private Konkurrenzsituationen auf Nachfragemärkten, insbesondere auf 
Märkten für den Erwerb von Programmrechten. Auf diesen Aspekt wird, 
wo dies für das Verständnis rechtlicher Vorgaben für die Erbringung kom-
merzieller Tätigkeiten sinnvoll erscheint, im Rahmen dieser Untersuchung 
ebenfalls eingegangen.

Um den zentralen Untersuchungsgegenstand näher zu illustrieren, wer-
den zunächst anhand der Legaldefinition und der Regelbeispielaufzählung 
in § 16a Abs. 1 RStV die typischen kommerziellen Tätigkeiten der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten sowie ihre Beteiligungen an kommerziell 
tätigen Unternehmen skizziert (1. Kapitel).

Die darauf aufbauende rechtliche Würdigung behandelt die originär auf 
die Regelung kommerzieller Betätigung der Rundfunkanstalten abzielenden 
Rechtsgebiete, nämlich das EU-Beihilfenrecht sowie das allgemeine Ver-
fassungs- und das spezielle Rundfunkverfassungsrecht. Nach grundlegender 
Darlegung ihrer Vorgaben werden die hierdurch gewonnenen Erkenntnisse 
auf die rundfunkstaatsvertraglichen Vorschriften betreffend kommerzielle 
Tätigkeiten angewandt.

Aufgrund des unionsrechtlichen Anwendungsvorrangs1 geht die Unter-
suchung zuerst auf die allgemeinen Voraussetzungen des EU-Beihilfenrechts 
für die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanbieter ein. Dabei beschränkt sich 
die Perspektive nicht auf die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten in 
Deutschland, sondern erfasst die Vorgaben, die für sämtliche gemeinwirt-
schaftlich tätigen Rundfunkveranstalter innerhalb der EU gelten. Daran 
anknüpfend werden die konkreten Vorgaben bezüglich der kommerziellen 

1 Für einen (bloßen) Anwendungs- und nicht etwa einen Geltungsvorrang des Unions-
rechts gegenüber nationalem Recht überzeugend etwa Herdegen, Europarecht, § 8, Rdnr. 3.
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Betätigung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in der Bundesrepublik 
Deutschland auf der Grundlage der Beihilfenentscheidung vom 24. April 
2007 vorgestellt und bewertet (2. Kapitel).

Sodann erfolgt die Untersuchung nationaler verfassungsrechtlicher Vor-
gaben: Dazu sind zunächst die allgemeinen verfassungsrechtlichen Voraus-
setzungen darzulegen, welche die Fragen einer Zuordnung der Anstalten 
zur öffentlichen Hand sowie nach den Möglichkeiten und Grenzen einer 
kommerziellen Betätigung derselben beantworten. Im Anschluss daran wird 
den besonderen verfassungsrechtlichen Vorgaben aus der Rundfunkfreiheit 
(Art. 5 Abs. 1 Satz 2 GG) nachgegangen. Nach der Darstellung der vom 
Bundesverfassungsgericht entwickelten objektiv-rechtlichen Dimension der 
Rundfunkfreiheit und der verfassungsrechtlichen Position des öffentlich-
rechtlichen Rundfunks wird die Frage eines grundrechtlichen Anspruchs 
auf Ermächtigung zu kommerzieller Betätigung sowohl der Anstalten als 
auch ihrer Beteiligungsunternehmen behandelt. Anschließend sind die ver-
fassungsrechtlichen Grenzen kommerzieller Tätigkeiten zu ziehen; in diesem 
Rahmen wird aufgrund des gesetzgeberischen Ausgestaltungsvorbehalts für 
die Rundfunkfreiheit auch ein Vergleich mit der einfachgesetzlichen Rechts-
lage vor Inkrafttreten des 12. Rundfunkänderungsstaatsvertrags angestellt 
(3. Kapitel).

Abschließend (4. Kapitel) werden die rundfunkstaatsvertraglichen Re-
gelungen, insbesondere der §§ 16a ff RStV, dargestellt und unter Berücksich-
tigung der zuvor gewonnen Erkenntnisse auf ihre Vereinbarkeit sowohl mit 
dem EU-Beihilfenrecht als auch mit dem allgemeinen und dem Rundfunk-
verfassungsrecht hin überprüft. Hierein fließen auch erste praktische und 
rechtliche Erfahrungen im Umgang mit den Vorschriften ein. Abschließend 
wird untersucht, inwieweit die rundfunkgesetzlichen Regelungen privaten 
Wettbewerbern Rechtsschutz gegen kommerzielle Betätigung des öffent-
lich-rechtlichen Rundfunks vermitteln.



1. Kapitel

Die kommerzielle Betätigung  
des öffentlich-rechtlichen Rundfunks im Überblick

Zunächst ist darzustellen, was unter einer „kommerziellen Tätigkeit“ des 
öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu verstehen ist. Hierzu dient eine Ver-
anschaulichung des Begriffs anhand der Beleuchtung beispielhafter Tätig-
keiten, wie sie der Rundfunkstaatsvertrag nunmehr als Regelbeispiele auf-
zählt; über diese Aufzählung hinaus wird aber auch kurz auf weitere (und 
möglicherweise ebenfalls als kommerzielle Tätigkeiten) einzuordnende 
Aktivitäten eingegangen (A.).

Zusätzlich werden die unterschiedlichen Erscheinungsformen von Betei-
ligungen der Rundfunkanstalten an kommerziellen Unternehmen aufgezeigt 
und systematisiert (B.).



A. Kommerzielle Tätigkeiten  
gemäß § 16a Abs. 1 Satz 2 RStV

Als kommerziell werden allgemein geschäftliche, das heißt auf Gewinn 
bedachte, Tätigkeiten bezeichnet1. § 16a RStV definiert dagegen in Absatz 
1 Satz 2 die kommerziellen Tätigkeiten, welche die öffentlich-rechtlichen 
Rundfunkanstalten entfalten dürfen, als „Betätigungen, bei denen Leis-
tungen auch für Dritte im Wettbewerb angeboten werden“. Beispielhaft 
hierfür benennt die Vorschrift „Werbung und Sponsoring, Verwertungs-
aktivitäten, Merchandising, Produktion für Dritte und die Vermietung 
von Senderstandorten an Dritte“. Inwieweit § 16a RStV zu darüber hinaus 
gehender kommerzieller Betätigung berechtigt, ist im Rahmen dieser Arbeit 
zu untersuchen. Jedenfalls erfassen die genannten Regelbeispiele die zur-
zeit typischen und bedeutsamsten Formen kommerzieller Betätigungen der 
Anstalten.

I. Werbung

Die Ausstrahlung von Sendezeiten für Werbesendungen2 im öffentlich-
rechtlichen Fernsehen unterliegt den allgemeinen qualitativen Vorausset-
zungen für Rundfunkwerbung nach den §§ 7 und 7a RStV sowie spezi-
fischen und im Vergleich zum Privatrundfunk strengeren quantitativen 
Restriktionen: Gemäß § 16 Abs. 1 RStV beträgt die tägliche Höchstdauer in 
Fernsehprogrammen 20 Minuten, nach 20 Uhr sowie an Sonn- und bundes-
weiten Feiertagen ist Werbung untersagt.3 Der Umfang von Werbung im 
Hörfunk richtet sich nach Landesrecht, wobei die werktägliche Höchst-

1 Duden online, abrufbar unter http://www.duden.de/suchen/dudenonline/kommer 
ziell (letzter Abruf: 25. 10. 2016).

2 § 2 Abs. 2 Nr. 7 RStV definiert Werbung im Rundfunk als „jede Äußerung bei der 
Ausübung eines Handels, Gewerbes, Handwerks oder freien Berufs, die im Rundfunk 
von einem öffentlich-rechtlichen oder einem privaten Veranstalter oder einer natürlichen 
Person entweder gegen Entgelt oder eine ähnliche Gegenleistung oder als Eigenwerbung 
gesendet wird, mit dem Ziel, den Absatz von Waren oder die Erbringung von Dienstleis-
tungen, einschließlich unbeweglicher Sachen, Rechte und Verpflichtungen, gegen Entgelt 
zu fördern“.

3 Für private Rundfunkveranstalter gilt lediglich die – auch für die öffentlich-recht-
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